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ALTSTOFFE

Altholz mix  
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Zu entfernen sind: massive Metall-
teile (Daumendick, 15 mm, ca.1 kg)

 - Fensterglas
⇨ zu Flachglas

 - WPC - Dielen (Holz-Kunststoffverbund)

⇨ zu sperrige abFälle

 - Bahnschwellen, Masten
⇨ zu altlacke & WerkstättenabFälle

 - Brandholz
⇨ zu konzessionierte 

entsorgungsunternehmen

 - Sperrmüll 
⇨ eigene abFllart

 - Alte Holzmöbel wie Küchen-
einrichtungen, Kästen, Tische

 - Türen und Türstöcke

 - Fensterrahmen aus Holz 
(ohne Glas)

 - Sesseln und Sitzgarnituren 
(ohne Polsterung)

 - Bettgestelle und Bettenroste 
aus Holz

 - Bauhölzer, Schaltafeln

 - Verkleidungen aus Holz

 - Holzböden

Sämtliche behandelte und unbehandelte Hölzer und Holzprodukte aus dem Bau- 
und Wohnbereich.

Kein Problem sind: Nägel, Schrau-
ben, Beschläge, Griffe, Kanten-
schutz, Leisten (aus Kunststoff)
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Artikelnummer: 3703
Schlüsselnummer: 17201

Altholz mix

Verwertung: 
stoffliche Verwertung: Spanplatten für Möbel, Innenausbau etc.

thermische Beseitigung, Wärmeenergie 

Sammelgebinde:

30-40 m³ Abrollcontainer

Produktinformation:

Bei Altholz mix handelt es sich um sämtliche behandelte 
und unbehandelte Hölzer und Holzprodukte aus dem 
Bau- und Wohnbereich. Eine Unterscheidung zwischen 
Altholz stofflich und Altholz thermisch wird vor Ort nicht 
getroffen, es wird eine gemeinsame Sammlung durch-
geführt. 

Sammelhinweis:

Ist gemäß §4 Abs. 2 Recyclingholzverordnung die Quellensortierung am Anfallsort technisch nicht 
möglich, ist eine nachträgliche Sortierung in einer dafür genehmigten Behandlungsanlage durchzu-
führen. Die Sortierung wird mechanisch mit Radlader und Bagger mit Polypgreifer und manuell mit 
Bodenpersonal durchgeführt.

Brandholz kann in den ASZ nicht angeliefert werden. 

Brandholz über genehmigte Brandschutt- Entsorgungsunternehmen unter Bauschutt und/ oder Brand-
schutt (Schl.Nr. 31409) zu entsorgen. Wir ersuchen um strikte Einhaltung, da ansonsten nicht nur die 
Entsorgung erschwert wird, sondern sich auch die Kosten um bis auf das 7-fache erhöhen.

Folgende Abfallarten dürfen nicht mit der Altholz mitgesammelt werden!  
Gefährliche Abfälle/ Problemstoffe aus Haushalten 

Was Verunreinigt durch Wohin
 - Sägemehl und -späne  
(als Aufsaugmittel verwendet)

 - Holzemballagen, Holzabfälle 
und Holzwolle

 - Bahnschwellen, Masten 
Kantenlänge darf 
40 cm nicht überschreiten

organische Chemikalien
 - Mineralöle, Lösemittel, 
Lacke

anorganische Chemikalien
 - Säuren, Laugen, Salze, 
z.B. salzimprägnierte Pfähle 
und Masten 

zu altlacke &  
WerkstättenabFälle

Beseitigung: 

Sonderabfallverbrennung


